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Epilepsie
und Heilpädagogik
Schulbericht pro 1973 von Schulleiter Dr. phil. Hermann
Siegenthaler, Schweiz. Anstalt für Epiletische, Zürich

Hält man an der Auffassung fest, Heilpädagogik sei

nichts anderes als Pädagogik, und sie habe es mit
entwicklungsgehemmten Kindern jeglicher Art zu tun
stellt sich ihr angesichts der Epilepsie eine entscheidende

Frage: Gehört ein Kind, welches an Epilepsie
leidet, deshalb schon in den Rahmen der heilpädagogischen

Bemühung? Von der andern Seite her gefragt:
Hat ein Kind mit Epilepsie im normalpädagogischen
Denken keinen Platz mehr?

Ich habe die Fragestellung absichtlich etwas extrem
formuliert; denn auch im vergangenen Schuljahr wurden

wir mit der Tatsache bekannt, dass die öffentliche
Schule der «Normalen» andersartige Kinder elegant
loszuwerden versuchte. Ja dieselbe Erfahrung begegnete
uns in bezug auf die Epilepsie bei heilpädagogisch
geführten öffentlichen und privaten Institutionen: «Ein
Kind mit Epilepsie gehört in die spezialisierte Anstalt.»
Dies ist die Meinung einer sehr breiten pädagogischen
Oeffentlichkeit. Ich verzichte auf Hinweise auf die
Hintergründe solcher Aussagen. Vielmehr will ich versuchen,

der oben gestellten Frage nachzugehen, wann und
unter welchen Umständen ein epilepsiekrankes Kind
heilpädagogisch betreut werden muss. Dabei ergibt sich
die folgende Uebersicht:

Kinder mit Hirnschädigungen aller möglicher Variationen,

die zu Geistesschwäche aller Grade, zu einzelnen
Ausfallerscheinungen oder zu Bewegungsstörungen
geführt haben. Die Epilepsie ist in diesen Fällen ein
zusätzliches Symptom und steht — vom Heilpädagogen
aus gesehen — eher im Hintergrund. Die Kinder
müssten aber auch ohne Epilepsie heilpädagogisch
betreut werden!

Kinder mit Epilepsie und zusätzlichen massiven
Psychoreaktiven Verhaltensweisen, wobei man in der
psychologischen Literatur mit diesem Begriff in erster Linie
die bereits zur Gewohnheit gewordenen Reaktionen
auf die Umwelt versteht. Auch hier hat es der
Heilpädagoge nicht in erster Linie mit der Krankheit
Epilepsie zu tun, sondern mit einer der möglichen
Folgeerscheinungen. Aber jede Krankheit im Kindesalter
zeigt diese Problematik:
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